
Kindergarteninformation 
2020/2021

Ermäßigung und Förderung 
der Beiträge

Fördertabelle

Ermäßigung Kinderbetreuungsbeiträge 

        Monatliches Nettoeinkommen bis €

1 EW
1 Kind    990,60    1.260,36    1.387,08    1.510,56    1.645,44   1.780,32   1.915,08   

1 EW
2 Kinder 1.237,32    1.462,56    1.634,76    1.807,08    1.979,40   2.140,20   2.294,28   

1 EW
3 Kinder 1.386,96    1.684,08    1.893,84    2.097,24    2.284,80   2.472,36   2.660,04   

1 EW
4 Kinder 1.555,56    1.905,72    2.141,28    2.362,40    2.583,48   2.804,64   3.025,68   

1 EW
5 Kinder 1.724,04    2.118,48    2.373,00    2.622,00    2.882,16   3.146,88   3.457,56   

2 EW
1 Kind 1.237,32    1.462,56    1.634,76    1.807,08    1.979,40   2.140,20   2.294,28   

2 EW
2 Kinder 1.386,96    1.684,08    1.893,84    2.097,24    2.284,80   2.472,36   2.660,04   

2 EW
3 Kinder 1.555,56    1.905,72    2.141,28    2.362,40    2.583,48   2.804,64   3.025,68   

2 EW
4 Kinder 1.724,04    2.118,48    2.373,00    2.622,00    2.882,16   3.146,88   3.457,56   

2 EW
5 Kinder 1.892,64    2.316,60    2.604,71    2.892,79    3.200,69   3.552,36   3.903,96   

Ermäßi-
gung in 
Prozent

35 30 25 20 15 10 5

Wie kommen Sie zu einer Ermäßigung oder 
Förderung der Tarife?
Bringen Sie die Nachweise des aktuellen Haushalts-
einkommens beim Familienservice der Stadt Dornbirn, 
im Kulturhaus, vorbei. 
Weitere Infos erhalten Sie auch unter der 
Telefonnummer +43 5572 306 4304.

Ermäßigter Tarif für Familien, die Mindestsiche-
rung oder Wohnbeihilfe beziehen
Der ermäßigte Tarif für das Grundangebot und die Er-
weiterung des Grundangebots gilt für Familien, die Min-
destsicherung oder Wohnbeihilfe des Landes beziehen.

Was wird gefördert?
• Mittagessen
• Beitrag für "Ferien-Hüslar-Garto"

Voraussetzungen
• Einkommensnachweise sind jährlich neu vorzulegen.
• Einkommensänderungen während des 
 Kindergartenjahres sind sofort zu melden.

Berechnungsbasis
Berechnungsgrundlage ist das monatliche Nettoein-
kommen (ohne 13. und 14. Bezug) der im gemeinsa-
men Haushalt mit dem Kind lebenden Eltern (Lebens-
gemeinschaften). 
Die Familienbeihilfe(n) einschließlich Familienzu-
schuss nach dem Familienlastenausgleichsgesetz so-
wie für Sonderbedarf gewidmete Leistungen (Pflege-
geld oder Pflegezuschuss) bleiben anrechnungsfrei.
Bei selbstständig Erwerbstätigen wird 1/14 des so-
zialversicherungspflichtigen Einkommens als Berech-
nungsgrundlage herangezogen. Bei land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben ist der Beitragsgrundlagen-
bescheid der Bauernsozialversicherung maßgebend.
Bei buchführenden Betrieben sind die Einkommens-
steuerbescheide sowie Bilanzen einschließlich Gewinn- 
und  Verlustrechnungen der letzten drei Jahre maß-
gebend. Sonstige Einkünfte wie Alimente, Kinderbe-
treuungsgeld, Mieteinnahmen usw. erhöhen die 
Berechnungsgrundlage in vollem Ausmaß.

Information

Informationen erhalten Sie in den Dornbirner 
Kindergärten oder
STADT DORNBIRN
Familienservice im Kulturhaus
familien@dornbirn.at
T +43 5572 306 4304
www.dornbirn.at/kindergarten

Das Team des Dornbirner Familienservices ist 
die Anlaufstelle für Familien. 
Hier bekommen Sie Beratung, Hilfestellung und 
Informationen rund um die Angebote der Stadt 
Dornbirn. Wir beraten Familien in allen Lebens-
situationen und vermitteln sie bei Bedarf an ent-
sprechende Einrichtungen und Institutionen. Die 
Familienservicestelle finden Sie im Kulturhaus, 
direkt neben dem Rathaus. 
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Spielen 
und
lernen

Ihr Kind steht bei uns im Mittelpunkt.



Weitere Informationen Ferienbetreuung im 
Ferien-Hüslar-Garto

Grundangebot
für das Betreuungsjahr 2020/2021

3- bis 4-jährige Kinder
Stichtag 1. 9. 2016 bis 31. 8. 2017
Montag bis Freitag von 7:00 bis 12:30 Uhr  
Monatsbeitrag € 43,99

4- bis 5-jährige Kinder
Stichtag 1. 9. 2015 bis 31. 8. 2016
Montag bis Freitag von 7:00 bis 12:30 Uhr 
Monatsbeitrag € 43,99

5- bis 6-jährige Kinder
Stichtag 1. 9. 2014 bis 31. 8. 2015 
Montag bis Freitag von 7:00 bis 12:30 Uhr
Monatsbeitrag € 0,00

Zweimal jährlich (September und Februar) wird 
ein Beitrag für diverse Aktivitäten wie Ausflüge, 
Exkursionen, etc. in Höhe von € 10 eingehoben.

Die Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von 
13 Prozent ist in diesen Tarifen enthalten.

Erweiterung des Grundangebotes 
für 3- bis 6-jährige Kinder
Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Buchung       
 12:30 bis 13:30 Uhr zuzüglich Mittagessen* €   2,80 
 13:30 bis 16:30 Uhr               €   8,40 
 13:30 bis 18:00 Uhr nur bei Berufstätigkeit  € 12,60
* Kosten pro Mittagessen € 4,95 

Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Bedarf 
der Eltern mit Berufstätigkeit. Der Bedarf ist mit 
der Anmeldung von fünf Kindern gegeben. 

Die angemeldeten Betreuungszeiten sind verbindlich 
und werden nicht rückvergütet. Buchungsänderun-
gen werden bis zum 20. September, 20. Dezember 
und 20. März entgegengenommen und gelten für die 
darauf folgenden Monate. Sie sind nur im Rahmen 
des gegebenen Personalschlüssels möglich. Beruf-
liche Veränderungen werden individuell berücksich-
tigt. Die tägliche Anwesenheitszeit des Kindes sollte 
aus pädagogischen Gründen neun Stunden nicht 
überschreiten.

Die Rechnungslegung erfolgt im Nachhinein. In den 
Monaten September, Dezember, Jänner, Februar 
und April werden 75 Prozent und im Juli 25 Prozent 
des Monatsbeitrages verrechnet. 

Besuchen zwei oder mehr Geschwisterkinder die-
selbe Einrichtung, ermäßigt sich der Beitrag für 
das Grundangebot und die Erweiterung des Grund-
angebots (ausgenommen Mittagessen) ab dem 
zweiten Kind um 50 Prozent.

Während der Ferienzeiten sind die Dornbirner 
Kindergärten geschlossen. Die Stadt Dornbirn 
bietet mit dem Ferien-Hüslar-Garto eine eigene 
Ferienbetreuung an. 

Weihnachtsferien
Donnerstag, 24. 12. 2020 bis Mittwoch, 6. 1. 2021
kein Betreuungsangebot  

Semesterferien 
Montag 8. 2. bis Freitag 12. 2. 2021
Anmeldeschluss: Freitag 15. 1. 2021

Osterferien
Montag 29. 3. bis Freitag 2. 4. 2021
Anmeldeschluss: Freitag 5. 3. 2021

Sommerferien
Montag 12. 7. bis Freitag 10. 9. 2021
Kein Betreuungsangebot in der letzten 
Ferienwoche (KW 36)
Anmeldeschluss: Freitag 2. 4. 2021

Standort
Der Standort wird individuell zugeteilt.

Angebote und Tarife „Ferien-Hüslar-Garto“
Buchung  Beiträge pro Anwesenheitstag
                             3-4 Jahre   4-5 Jahre   5-6 Jahre  
  7:00 bis 12:30 Uhr  € 9,91         € 8,42 € 7,18
12:30 bis 13:30 Uhr* € 6,56         € 6,56  € 6,56
* inkl. Mittagessen; nur in Kombination mit dem 
Vormittagsmodul buchbar.
13:30 bis 16:30 Uhr  € 5,48         € 4,65 € 3,98
13:30 bis 18:00 Uhr* € 8,11         € 7,08 € 5,99
* nur bei Berufstätigkeit

Die Tarife sind Bruttotarife. Die Umsatzsteuer von 
13 Prozent ist bereits enthalten.

Anmeldung
• Aufgenommen werden 3- bis 6-jährige Kinder, die 
 den Kindergarten bereits besuchen.
• Die Anmeldung erfolgt ausschließlich in der 
 Familienservicestelle.
• Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Stornierung der  
 Buchung nach dem jeweils genannten Anmelde-
 schluss erfolgt die Verrechnung einer Gebühr für  
 den Verwaltungsaufwand in Höhe von € 30.


